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vom 28.04.2023 2u 14437/J (XXVI1]. GP)
m bmk.gV.at

= Bundesministeriu
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilitat,

Innovation und Technologie Leonore Gewessler, BA

Bundesministerin

An den leonore.gewessler@bmk.gv.at
+43 1711 62-658000

Prasident des Nationalrates RadetzkystraRe 2, 1030 Wien

Mag. Wolfgang Sobotka Osterreich
Parlament

1107 Wien

Geschéftszahl: 2023-0.168.292 . April 2023

Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Lausch und weitere Abgeordnete haben am 1. Marz 2023
unter der Nr. 14437/J) an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend ,Anreize”
um die Menschen langer im Arbeitsprozess zu halten gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

» Was verstehen Sie unter , positive Anreize zur Leistungserbringung [....] welche jene
Menschen belohnen, die durch ihre Mehrarbeit einen Beitrag zur Leistungsféhigkeit des
Arbeitsmarktes erbringen und dadurch demographische Entwicklungen fiir den Ar-
beitsmarkt abfedern” gemdfs dem Ministerratsvortrag 43a/10?

» Welche Anreize im Sinne des Ministerratsvortrags 43a/10 setzen Sie derzeit bzw. wol-
len Sie zukiinftig schaffen, um Menschen Iénger im Arbeitsprozess zu halten?

» Inwiefern stellen Sie diesbeziiglich sicher, dass auf Arbeitsnehmer kein falscher Druck
ausgelibt wird?

Ich verweise hierzu auf die Ausfiihrungen in der Beantwortung der schriftlichen parlamentari-
schen Anfrage 14440/J) an den Herrn Bundesminister fir Kunst, Kultur, 6ffentlicher Dienst und
Sport.

Zu den Fragen 4 und 5:
» Wie oft wurde in Ihrem Ressort in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils beantragt iiber das
Pensionsantrittsdatum hinaus téitig zu sein? (Bitte nach Dienstklassen aufschliisseln)
» Wie wurde liber diese Antrdge in den Jahren 2020 bis 2023 jeweils entschieden? (Bitte
nach Dienstklassen aufschliisseln).
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GemiR § 13 Abs. 2 BDG 1979 kann der zustindige Bundesminister den Ubertritt des Be-
amten in den Ruhestand aufschieben, wenn daran ein wichtiges dienstliches Interesse
besteht. Nach hM rdaumt diese Bestimmung allerdings kein subjektives Recht ein, das mit
Antrag durchzusetzen ware. Ein solcher , Antrag auf Aufschub” ware daher jedenfalls als
unzuldssig zuriickzuweisen (vgl Cede/Julcher in Reissner/Neumayr, Zellkomm OffDR § 13
BDG Rz 8 (Stand 1.1.2022, rdb.at) unter Hinweis auf VwSIg 18.119 A/2011). Eine Evidenz
Uber einschlagige Anregungen (durchwegs informell) durch Betroffene oder ihre Vorge-
setzten wird nicht gefihrt.

In meinem Ressort wurde in den Jahren 2020 bis 2023 der Ubertritt in den Ruhestand ge-

maR § 13 Abs. 2 BDG 1979 in drei Fallen (1 AV A1/6/3, 1 AV A1/4/4 und 1 B1/A/VIIl) auf-
geschoben.

Leonore Gewessler, BA

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Q\fb Datum 2023-04-28T15:41:02+02:00
& TRV % | seriennummer 1871969199
KUw’::;‘fﬁj;;'“&i:ii‘&"E;‘éﬁ e | Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
MOBILITAT, INNOVATION UND Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
@”“[N”'”(’" Prifinformation Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
AMTSSIGNATUR Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/

Unterzeichner | Par | ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 04- 28T15: 43: 22+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

2von 2

www.parlament.gv.at




		2023-04-28T15:41:02+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-04-28T15:43:22+0200
	Parlamentsdirektion




